
 
 

Statuten 
des Vereines  

Sportverein Fit mit Pferd 
(gemäß Vereinsgesetz 2002) 

 
 
 
 
 
 
§ 1: Name, Sitz und Tätigkeitsbereich 
 (1) Der Verein führt den Namen „Sportverein Fit mit Pferd“. 

 (2) Er hat seinen Sitz in 3385 Prinzersdorf und erstreckt seine Tätigkeit auf Europa. Das 
Rechnungsjahr entspricht dem Kalenderjahr.  

 (3) Die Errichtung von Zweigvereinen ist nicht beabsichtigt. 

 (4) Funktionsbezeichnungen in diesen Statuten verstehen sich jeweils sowohl in der 
männlichen wie auch in der weiblichen Form. 

 
§ 2: Zweck 
Die Vereinstätigkeit ist nicht auf Gewinn gerichtet und bezweckt  
(1) körperliche und geistige Ertüchtigung der Bevölkerung durch sportliche Betätigung 
(2) Förderung von Interesse und Spaß an Bewegung und Sport 
(3) Förderung der Gesundheit und Fitness sowie der körperlichen, geistigen und sozialen 

Entwicklung der Bevölkerung 
(4) Förderung, Pflege und Ausübung des Reit- und Fahrsports als Breiten- und Spitzen-

sport 
(5) Förderung der Kompetenz in den Bereichen Gesundheit, Fitness, Reitsport und Pferd 
Der Verein verfolgt nach seinen Statuten ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke und ist daher ein gemeinnütziger Verein im Sinne der geltenden abgabenrechtli-
chen Bestimmungen (§§ 34 bis 47 der Bundesabgabenordnung – BAO).  
 
§ 3: Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks 
(1) Der Vereinszweck soll durch die in den Abs. 2 und 3 angeführten ideellen und materiel-

len Mittel erreicht werden. 
(2) Als ideelle Mittel dienen 

a) Durchführung breitensportlicher und gesundheitsfördernder Aktivitäten und Aus-
bildungsmaßnahmen, insbesondere Reitsport 
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b) Ausrichtung und Abhaltung von Kursen, Lehrgängen, Workshops, Vorträgen und 
Versammlungen 

c) Training und gemeinsame sportliche Betätigung aller Art 
d) Erteilung von Unterricht, vereinsorientierte Aus- und Fortbildung 
e) Förderung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen der Mitglieder 
f) Ausbildung, Training und Betreuung von Pferden für Training, Kurse und Unter-

richt 
g) Einrichtung einer Homepage, einer Bibliothek und Videothek 
h) Herausgabe von Publikationen, Zeitschriften und anderen der Verbreitung des 

Sports dienenden Schriften 
i) Bereitstellung von Geräten und Materialien für Training, Kurse und Unterricht  
j) Errichtung und Betrieb von Sportanlagen, Spiel- und Trainingsplätzen 
k) Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, Verbänden und Organisationen 
l) Durchführung von und Teilnahme an Wettkämpfen, Turnieren, Prüfungen, sonsti-

gen pferdesportlichen Veranstaltungen, Sportfesten und anderen sportlichen, kul-
turellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen 
 

(3)  Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch 
a)  Beitrittsgebühren und Mitgliedsbeiträge 
b) Öffentliche und private Mittel, Sponsorgelder, Subventionen, Spenden 
c) Einnahmen aus Veranstaltungen, Auftritten, Vorträgen, Kursen, Workshops  und                  

Training  
d) Warenabgabe (Publikationen, Verkauf von Sport- und Merchandising-Artikeln) 
e) Sponsoring (mit Werbetätigkeit des Vereines bzw. seiner Mitglieder) 
f) Werbeeinnahmen jeglicher Art (einschl. Bandenwerbung) 
g) Einnahmen aus Flohmärkten und Basaren 
h) Einnahmen aus der Vermietung von Reittieren 
i) Einnahmen aus Vermietung oder sonstiger Überlassung von Sportanlagen, Sport-

geräten oder Teilen davon 
j) Erteilung von Unterricht, Abhaltung von Kursen, Camps, Workshops, Vorträgen 
k) Erbschaften, Vermächtnisse und Schenkungen 
l) Zinserträge und Wertpapiere 
m) sonstige Zuwendungen. 

 
§ 4: Arten der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in ordentliche, außerordentliche und Ehrenmit-

glieder. 
(2) Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich voll an der Vereinsarbeit beteiligen.  
(3) Außerordentliche Mitglieder sind solche, die sich in eingeschränkten Bereichen an der 

Vereinsarbeit beteiligen. Minderjährige sind jedenfalls bis zum vollendeten 16. Lebens-
jahr außerordentliche Mitglieder.  

(4) Ehrenmitglieder sind Personen, die hiezu wegen besonderer Verdienste um den Verein 
ernannt werden. 
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§ 5: Erwerb der Mitgliedschaft 
(1) Mitglieder des Vereins können alle physischen Personen werden, die sich aktiv (orden-

tliche Mitglieder) oder nur in eingeschränkten Bereichen (außerordentliche Mitglieder) 
an der Vereinsarbeit beteiligen, sowie juristische Personen und rechtsfähige Perso-
nengesellschaften.  

(2) Über die Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern entscheidet 
der Vorstand. Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden. 

(3) Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstands durch die General-
versammlung. 

 
§ 6: Beendigung der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, bei juristischen Personen und rechtsfähigen Per-

sonengesellschaften durch Verlust der Rechtspersönlichkeit, durch freiwilligen Austritt, 
durch Ausschluss, durch Zeitablauf oder Streichung. 

(2) Der Austritt kann zum Ende jeden Monats erfolgen. Er muss dem Vorstand mindestens 
zwei Wochen vorher schriftlich mitgeteilt werden.  

(3) Die ordentliche Mitgliedschaft endet durch Streichung durch den Vereinsvorstand, 
wenn die Zahlung des jährlichen Mitgliedsbeitrags nach zweimaliger Aufforderung nicht 
bis zum 31. März des jeweiligen Jahres erfolgt. 

(4) Die außerordentliche Mitgliedschaft endet durch Zeitablauf mit 31. Dezember des Jah-
res und kann auf Antrag jeweils um ein Jahr verlängert werden.  

(5) Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein kann vom Vorstand jederzeit aus wich-
tigem Grund beschlossen werden. Als solcher gilt insbesondere die Verletzung der 
Mitgliedspflichten und/oder vereinsschädigendes Verhalten, welches das Vertrauens-
verhältnis zwischen Verein und Mitglied nachhaltig erschüttert.  

(6) Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus den im Abs. 4 genannten Gründen 
von der Generalversammlung über Antrag des Vorstands beschlossen werden. 

 
§ 7: Rechte und Pflichten der Mitglieder 
(1) Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und 

die Einrichtungen des Vereins zu beanspruchen. Das Stimmrecht in der Generalver-
sammlung sowie das aktive und passive Wahlrecht steht nur den ordentlichen und den 
Ehrenmitgliedern zu. 

(2) Die Mitglieder haben das Recht, in Vereinsangelegenheiten Anträge an den Vorstand 
oder die Generalversammlung zu stellen 

(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern und 
alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Abbruch erlei-
den könnte. Sie haben die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu 
beachten. Die ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder sind zur pünktlichen Zah-
lung der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge in der von der Generalversammlung 
beschlossenen Höhe verpflichtet.  

(4) Die Mitglieder sind verpflichtet, vom Trainer vorgegebene Regeln im Umgang mit den 
im Training eingesetzten Pferden zur eigenen Sicherheit einzuhalten und sich gegen-
über diesen nicht tierschutzwidrig zu verhalten. 

(5) Bei Veranstaltungen des Vereins können die teilnehmenden Mitglieder zur Zahlung einer 
Teilnahmegebühr verpflichtet werden. 
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§ 8: Vereinsorgane 
Organe des Vereins sind die Generalversammlung (§§ 9 und 10), der Vorstand (§§ 11 bis      13), 
die Rechnungsprüfer (§ 14) und das Schiedsgericht (§ 15). 
 
§ 9: Generalversammlung 
(1) Die Generalversammlung ist die „Mitgliederversammlung“ im Sinne des Vereinsgeset-

zes 2002. Eine ordentliche Generalversammlung findet alle vier Jahre statt.  
(2) Eine außerordentliche Generalversammlung findet auf Beschluss des Vorstands, der 

ordentlichen Generalversammlung oder auf schriftlichen Antrag von mindestens einem 
Zehntel der Mitglieder oder auf Verlangen der Rechnungsprüfer binnen acht Wochen 
statt. 

(3) Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den außerordentlichen Generalversammlun-
gen sind alle ordentlichen Mitglieder mindestens zwei Wochen vor dem Termin schrift-
lich einzuladen. Die Veröffentlichung des Termins auf der Homepage oder sonstigen 
medialen Einrichtungen (facebook, whatsapp etc.) gilt als schriftliche Einladung. Die 
Anberaumung der Generalversammlung hat unter Angabe der Tagesordnung zu erfol-
gen. Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand. 

(4) Anträge zur Generalversammlung sind mindestens sieben Tage vor dem Termin der 
Generalversammlung schriftlich beim Vorstand einzureichen. 

(5) Gültige Beschlüsse – ausgenommen solche über einen Antrag auf Einberufung einer 
außerordentlichen Generalversammlung – können nur zur Tagesordnung gefasst wer-
den. 

(6) Bei der Generalversammlung sind alle ordentlichen Mitglieder teilnahmeberechtigt. 
Stimmberechtigt sind die ordentlichen und die Ehrenmitglieder. Jedes Mitglied hat eine 
Stimme. Die Übertragung des Stimmrechts auf ein anderes Mitglied im Wege einer 
schriftlichen Bevollmächtigung ist zulässig, jedoch kann ein Teilnehmer höchstens eine 
Vollmacht übernehmen.  

(7) Außerordentliche Mitglieder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr können mit Zustim-
mung des Vorstands als Gäste an der Generalversammlung teilnehmen.  

(8) Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen be-
schlussfähig. 

(9) Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen in der 
Regel mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Beschlüsse, mit de-
nen das Statut des Vereins geändert oder der Verein aufgelöst werden soll, bedürfen 
jedoch einer qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stim-
men. 

(10)Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Obmann, in dessen Verhinderung 
sein Stellvertreter. Wenn auch dieser verhindert ist, so führt das an Jahren älteste an-
wesende Vorstandsmitglied den Vorsitz. 

 
§ 10: Aufgaben der Generalversammlung 
Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten: 
(1) Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichts und des Rechnungs-

abschlusses unter Einbindung der Rechnungsprüfer; 
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(2) Beschlussfassung über den Voranschlag; 
(3) Wahl und Enthebung der Mitglieder des Vorstands und der Rechnungsprüfer; 
(4) Genehmigung von Rechtsgeschäften zwischen Rechnungsprüfern und Verein; 
(5) Entlastung des Vorstands; 
(6) Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft; 
(7) Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige Auflösung des Vereins; 
(8) Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehende Fra-

gen. 
 
§ 11: Vorstand 
(1) Der Vorstand besteht aus dem Obmann, dem Obmann-Stellvertreter, dem Schriftführer 

und bis zu 2 weiteren Mitgliedern. Die Funktionsverteilung innerhalb des Vorstands ob-
liegt dem Vorstand. 

(2) Der Vorstand wird von der Generalversammlung gewählt. Der Vorstand hat bei Aus-
scheiden eines gewählten Mitglieds das Recht, an seine Stelle ein anderes wählbares 
Mitglied zu kooptieren, wozu die nachträgliche Genehmigung in der nächstfolgenden 
Generalversammlung einzuholen ist. Fällt der Vorstand ohne Selbstergänzung durch 
Kooptierung überhaupt oder auf unvorhersehbar lange Zeit aus, so ist jeder Rech-
nungsprüfer verpflichtet, unverzüglich eine außerordentliche Generalversammlung zum 
Zweck der Neuwahl eines Vorstands einzuberufen. Sollten auch die Rechnungsprüfer 
handlungsunfähig sein, hat jedes ordentliche Mitglied, das die Notsituation erkennt, 
unverzüglich die Bestellung eines Kurators beim zuständigen Gericht zu beantragen, 
der umgehend eine außerordentliche Generalversammlung einzuberufen hat. 

(3) Dem Vorstand können nur natürliche Personen angehören. 
(4) Die Funktionsperiode des Vorstands beträgt vier Jahre. Die Wiederwahl ist möglich. 
(5) Vorstandssitzungen werden vom Obmann, in dessen Verhinderung von seinem Stell-

vertreter, schriftlich oder mündlich einberufen. Ist auch dieser auf unvorhersehbar lan-
ge Zeit verhindert, darf jedes sonstige Vorstandsmitglied den Vorstand einberufen. Zu 
den nicht öffentlichen Vorstandssitzungen können Gäste, allerdings ohne Stimmrecht, 
eingeladen werden. 

(6) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und 
mindestens zwei von ihnen anwesend ist. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher 
Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Aus-
schlag. 

(7) Den Vorsitz führt der Obmann, bei Verhinderung sein Stellvertreter. Ist auch dieser 
verhindert, obliegt der Vorsitz dem an Jahren ältesten anwesenden Vorstandsmitglied 
oder jenem Vorstandsmitglied, das die übrigen Vorstandsmitglieder mehrheitlich dazu 
bestimmen. 

(8) Außer durch den Tod und Ablauf der Funktionsperiode erlischt die Funktion eines Vor-
standsmitglieds durch Enthebung und Rücktritt.  

(9) Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner 
Mitglieder entheben. Hierfür ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit der bei der Generalver-
sammlung anwesenden Mitglieder notwendig. Ein Antrag auf Enthebung muss begrün-
det sein. Die Enthebung tritt mit Bestellung des neuen Vorstands bzw. Vorstandsmit-
glieds in Kraft. 
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(10)Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die Rück-
trittserklärung ist  an den Vorstand, im Falle des Rücktritts des gesamten Vorstands an 
die Generalversammlung zu richten.  
 
 

§ 12: Aufgaben des Vorstands 
Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Er ist das „Leitungsorgan“ im Sinne des Vereins-
gesetzes 2002. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch die Statuten einem anderen Ver-
einsorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere folgende Angele-
genheiten: 
 

(1) Erledigung der laufenden Geschäfte; 
(2) Erstellung des Jahresvoranschlags sowie Abfassung des Rechenschaftsberichts und 

des Rechnungsabschlusses (= Rechnungslegung); 
(3) Vorbereitung der Generalversammlung; 
(4) Einberufung der ordentlichen und der außerordentlichen Generalversammlung; 
(5) Verwaltung des Vereinsvermögens;  
(6) Festsetzung der Höhe der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge für ordentliche und 

für außerordentliche Mitglieder; 
(7) Aufnahme, Ausschluss und Streichung von ordentlichen und außerordentlichen Ver-

einsmitgliedern; 
(8) Aufnahme und Kündigung von Angestellten des Vereins. 
 
§13: Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder 
(1) Der Obmann führt die laufenden Geschäfte des Vereins.  
(2) Der Obmann vertritt den Verein nach außen. Im Verhinderungsfall wird er durch seinen 

Stellvertreter vertreten. Rechtsgeschäfte zwischen Vorstandsmitgliedern und Verein 
bedürfen der Zustimmung eines zweiten Vorstandsmitglieds. 

(3) Bei Gefahr im Verzug ist der Obmann berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in den 
Wirkungsbereich der Generalversammlung oder des Vorstands fallen, unter eigener 
Verantwortung selbständig Anordnungen zu treffen; im Innenverhältnis bedürfen diese 
jedoch der nachträglichen Genehmigung durch das zuständige Vereinsorgan. 

(4) Der Obmann führt den Vorsitz in der Generalversammlung und im Vorstand, bei des-
sen Verhinderung der Stellvertreter. 

(5) Der Schriftführer führt die Protokolle der Generalversammlung und des Vorstands. 
(6) Der Kassier ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereins verantwortlich. 
(7) Der Obmann ist berechtigt, einzelne Mitglieder mit besonderen Aufgaben zu betrauen 

und diese Personen mit beratender Stimme an den Sitzungen des Vorstandes teilneh-
men zu lassen. 

 
§ 14: Rechnungsprüfer 
(1) Zwei Rechnungsprüfer werden von der Generalversammlung auf die Dauer von vier 

Jahren gewählt. Die Wiederwahl ist möglich. Die Rechnungsprüfer dürfen keinem Or-
gan – mit Ausnahme der Generalversammlung – angehören, dessen Tätigkeit Gegen-
stand der Prüfung ist. 

(2) Die Rechnungsprüfer haben die Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf die Ord-
nungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung der Mittel 
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innerhalb von vier Monaten ab Erstellung der Einnahmen- und Ausgabenrechnung zu 
prüfen. Der Vorstand hat den Rechnungsprüfern die erforderlichen Unterlagen vorzule-
gen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die Rechnungsprüfer haben der Mit-
gliederversammlung über das Ergebnis der Überprüfung zu berichten. Der Prüfungsbe-
richt hat die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die statutengemäße Ver-
wendung der Mittel zu bestätigen oder festgestellte Gebarungsmängel oder Gefahren 
für den Bestand des Vereins aufzuzeigen. Weiters müssen Insichgeschäfte sowie un-
gewöhnliche Einnahmen oder Ausgaben aufgezeigt werden.  

(3) Rechtsgeschäfte zwischen Rechnungsprüfern und Verein bedürfen der Genehmigung 
durch die Generalversammlung. Im Übrigen gelten für die Rechnungsprüfer die Be-
stimmungen des § 11 Abs. 8 bis 10 sinngemäß. 

 
§ 15: Schiedsgericht 
(1) Zur Schlichtung von allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten ist 

das vereinsinterne Schiedsgericht berufen. Es ist eine „Schlichtungseinrichtung“ im 
Sinne des Vereinsgesetzes 2002 und kein Schiedsgericht nach den §§ 577 ff ZPO.  

(2) Das Schiedsgericht setzt sich aus drei ordentlichen Vereinsmitgliedern zusammen. Es 
wird derart gebildet, dass ein Streitteil dem Vorstand ein Mitglied als Schiedsrichter 
schriftlich namhaft macht. Über Aufforderung durch den Vorstand binnen sieben Tagen 
macht der andere Streitteil innerhalb von 14 Tagen seinerseits ein Mitglied des 
Schiedsgerichts namhaft. Nach Verständigung durch den Vorstand innerhalb von sie-
ben Tagen wählen die namhaft gemachten Schiedsrichter binnen weiterer 14 Tage ein 
drittes ordentliches Mitglied zum Vorsitzenden des Schiedsgerichts. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen das Los. Die Mitglieder des 
Schiedsgerichts dürfen keinem Organ – mit Ausnahme der Generalversammlung – an-
gehören, dessen Tätigkeit Gegenstand der Streitigkeit ist. 

(3) Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung nach Gewährung beiderseitigen Gehörs 
bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet 
nach bestem Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind vereinsintern endgül-
tig. 

 
§ 16: Auflösung des Vereins 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Generalversammlung und nur mit Zwei-

drittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. 
(2) Diese Generalversammlung hat auch – sofern Vereinsvermögen vorhanden ist – über 

die Abwicklung zu beschließen. Insbesondere hat sie einen Abwickler zu berufen und 
Beschluss darüber zu fassen, wem dieser das nach Abdeckung der Passiven verblei-
bende Vereinsvermögen zu übertragen hat.  

(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des bisher begünstigten Vereinszwecks ist 
das nach Abdeckung der Passiven verbleibende Vereinsvermögen für gemeinnützige, 
mildtätige oder kirchliche Zwecke im Sinne der §§ 34ff BAO zu verwenden. 

(4) Der letzte Vereinsvorstand hat der zuständigen Vereinsbehörde die Auflösung und, 
falls Vermögen vorhanden ist, das Erfordernis der Abwicklung sowie den Namen, das 
Geburtsdatum, den Geburtsort und die für die Zustellungen maßgebliche Anschrift so-
wie den Beginn der Vertretungsbefugnis eines allenfalls bestellten Abwicklers binnen 
vier Wochen nach Beschlussfassung schriftlich anzuzeigen (§28 Abs 2 VerG 2002). 

 


